
 

 

 
 
 
 
 
 

An die Mitglieder  

des Forum Contracting e. V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitgliederrundschreiben | Nr. 3/2019 vom 12. April 2019 

 

Hinweis der Generalzolldirektion zur EnSTansV 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Generalzolldirektion hat in einem heute verschickten Rundschreiben auf eine Änderung ihrer  

Behördenpraxis im Bereich der EnSTransV (Energie- und Stromsteuer-Transparenzverordnung) 

hingewiesen. 

 

 Ab sofort sind Anträge auf Befreiung von der Anzeige- und Erklärungspflicht nach  

 § 6 EnSTransV  nicht mehr erforderlich.  

 Begünstige, deren Begünstigungsvolumen weniger als 200.000,- € im Kalenderjahr  

 (bezogen auf die jeweilige Steuerbegünstigung) beträgt, sind nicht mehr zur Abgabe  

 einer Anzeige oder Erklärung verpflichtet. 

  

Diese Änderung erfolgt im Vorgriff auf die zu erwartenden Rechtsänderungen der EnSTransV durch  

das „Gesetz zur Neuregelung von Stromsteuerbefreiungen sowie zur Änderung energiesteuerlicher 

Vorschriften“, welches voraussichtlich zum 1. Juli 2019 in Kraft tritt. 

 

Das Rundschreiben der Generalzolldirektion ist beigefügt. Für Rückfragen stehen wir gerne zur 

Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dr. Andreas Klemm 

 

 

 


